
§ 1  Versicherte Gefahren und Schäden

1. Versicherte Gefahren und Schäden ( Brand, Blitzschlag,
Explosion, Luftfahrzeuge

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte
Sachen, die durch

a) Brand;
b) Blitzschlag;
c) Explosion;
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 

oder seiner Ladung

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

Für versicherte Tiere wird auch Entschädigung für Tod durch
Stromschlag geleistet.

2. Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus
eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen.

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an
elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert,
wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der
Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer
Art entstanden sind. Spuren eines direkten Blitzschlags an
anderen Sachen als an elektrischen Einrichtungen und
Geräten oder an Antennen stehen Schäden anderer Art
gleich. 

4. Explosion

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende
Kraftäußerung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.)
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang
zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein
Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert.

5. Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind 

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch Erdbeben; 

b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1
verwirklicht hat;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die 
im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie 
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen 
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck
entstehen;

d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch
entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme
zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt
werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch 
die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder
weitergeleitet wird.

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 c) und 5 d) gelten nicht für
Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an
anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 ver-
wirklicht hat.
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§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und 
Kernenergie

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnli-
che Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder
Aufstand. 

2. Ausschluss Innere Unruhen

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 

3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie,
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte Sachen

1. Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;

b) beweglichen Sachen.

Daten und Programme sind keine Sachen. Die
Entschädigung hierfür richtet sich ausschließlich nach den
Vereinbarungen über Daten und Programme.

2. Gebäude

Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Als mit-
versicherte Gebäudebestandteile gelten die fest installierten: 

a) Licht- und Kraftstromanlagen (einschließlich 
Beleuchtungskörper);

b) Be- und Entlüftungsanlagen;

c) Wasserversorgungsanlagen (einschließlich Druckkessel 
und Pumpen);

d) Anbindungen, Fressgitter, Halsrahmen;

e) Selbstfangvorrichtungen, Boxenabgrenzungen;

f) Tröge und Tränken;

g) Heizungsanlagen.

3. Bewegliche Sachen

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der
Versicherungsnehmer 

a) Eigentümer ist;

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit 
Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch 
nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

c) sie sicherungshalber übereignet hat. 

Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude einge-
fügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter auf
seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die
er die Gefahr trägt.

Bewegliche Sachen umfassen auch die noch nicht geernte-
ten Bodenerzeugnisse. Ausgenommen von diesem
Versicherungsschutz sind die folgenden im Freien befind-
lichen Kulturen: Mais, Kartoffeln, Rüben, Obst, Gemüse.

Die Versicherung des Tierbestandes umfasst, soweit nicht
anders vereinbart, grundsätzlich den gesamten jeweils vor-
handenen Bestand an Tieren aller Gattungen. 

4. Fremdes Eigentum 

Über Nr. 3 b) und Nr. 3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur
aufgrund besonderer Vereinbarung versichert.

5. Versicherte Interessen

Die Versicherung gemäß Nr. 3 b), Nr. 3 c) und Nr. 4 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.

In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des
Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentümers
maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart
ist:

a) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden 
(z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken,
Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und
Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbe-
arbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen,
ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen;

b) Geschäftsunterlagen;
c) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
d) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-

anhänger und Zugmaschinen;
e) Hausrat aller Art; 
f) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
g) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler

samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten), sofern es 
sich nicht um Vorräte handelt;

h) Heu- und Strohlagerungen im Freien und in offenen 
Gebäuden.

§ 4 Daten und Programme

1. Schaden am Datenträger

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, 3
und 4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung
oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch
einen dem Grunde nach versicherten Schaden an dem
Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informa-
tionen), auf dem die Daten und Programme gespeichert
waren, verursacht wurde.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versi-
cherten Sache notwendig sind

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versi-
cherten Sache notwendigen Daten und Programme im
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für
deren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich
sind.

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige
Daten und Programme sind System-Programmdaten aus
Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum
Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und
Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf
bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen.
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Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestell-
te Standardprogramme, individuelle Programme und indivi-
duelle Daten, die weder für die Grundfunktion einer versi-
cherten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf
bestimmten Datenträger gespeichert sind.

5. Ausschlüsse

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren 
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
die nicht betriebsfertig oder nichtlauffähig sind oder die 
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

b Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätz-
lich entstehen, weil die versicherten Daten oder 
Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder 
vergleichbare Vorkehrungen  (z. B. Kopierschutzstecker 
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind
(z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 5 Aufräumungs- und Abbruchkosten,
Bewegungs- und Schutzkosten,
Wiederherstellungskosten von
Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten

1. Versicherbare Kosten

Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne
Berücksichtigung einer Unterversicherung (auf Erstes Risiko)
die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwen-
dungen für 

a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;

b) Bewegungs- und Schutzkosten;

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;

d) Feuerlöschkosten.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen, für
das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, andere
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwen-
dungen für De- oder Remontage von Maschinen, für Durch-
bruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für
das Erweitern von Öffnungen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung von
Geschäftsunterlagen anfallen.

5. Feuerlöschkosten

Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versiche-
rungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durf-
te, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feuerwehr
oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung ver-
pflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach den

Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und
Minderung des Schadens zu ersetzen sind. 

Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Per-
sonen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben,
sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher zuge-
stimmt hatte.

§ 6 Versicherungsort

1. Örtlicher Geltungsbereich

a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des 
Versicherungsortes.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge 
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit
diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder 
abhanden kommen.

b) Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden 
oder als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen

Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
versichert sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebs-
angehörigen kein Versicherungsschutz. 

3. Bargeld und Wertsachen

Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder
Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art. 

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der
Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch
ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungs-
grenze versichert. 

§ 7 Versicherungswert und Versicherungssumme

1. Versicherungswert von Gebäuden

a) Der Versicherungswert von Gebäuden ist
aa) soweit Versicherung zum gleitenden Neuwert verein-

bart ist, der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes 
in Preisen des Jahres 1914. Der Neubauwert 
bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau
des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architekten-
Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- 
und Planungskosten.
Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an 
die Baukostenentwicklung an. Deshalb besteht 
Versicherungsschutz auf der Grundlage des orts-
üblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls. 

bb) soweit Versicherung zum Neuwert vereinbart ist, der 
Neuwert. Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert 
des Gebäudes. Der Neubauwert bemisst sich nach 
Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. 
Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 

cc) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert 
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Falle von
aa) oder bb) weniger als 50 Prozent des Neuwertes 
beträgt (Zeitwertvorbehalt). 
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Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des
Gebäudes durch einen Abzug entsprechend 
seinen insbesondere durch den Abnutzungsgrad 
bestimmten Zustand.

dd) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum
gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude
zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd ent-
wertet; eine dauernde Entwertung liegt insbesondere
vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein 
oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht 
mehr zu verwenden ist;
Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer 
erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für 
das Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, 
die nicht Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß             
Nr. 1 a) cc) oder unter den dort genannten 
Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 a) dd).

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen 

a) Der Versicherungswert der technischen und kauf-
männischen Betriebseinrichtung ist

aa) der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der auf-
zuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder 
sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere 
Betrag; 

bb) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert 
vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der 
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent 
des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt);
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der 
beweglichen Sachen durch einen Abzug ent-
sprechend ihrem insbesondere durch den 
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungs-
nehmers nicht mehr zu verwenden ist;
Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer 
erzielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das 
Altmaterial.

b) Der Versicherungswert von Ernteerzeugnissen ist der 
Verkaufspreis. Dieser ergibt sich aus der Erntemenge 
und dem vom Versicherungsnehmer erzielten Erzeuger-
preis. Der Erzeugerpreis ist der Betrag, den der 
Versicherungsnehmer je Einheit der von ihm produzierten
Waren vom Käufer erhält (Verkaufspreis).

Für Ernteerzeugnisse und Vorräte (z. B. Futtergetreide, 
Saat- und Pflanzgut, Schmier- und Treibstoffe), die zur 
Fortführung des Betriebes zugekauft werden müssen, 
ist der Wiederbeschaffungspreis (Zukaufspreis) der 
Versicherungswert.

c) Der Versicherungswert von zugekauften oder selbster-
zeugten Handelsprodukten, die an Endverbraucher
veräußert werden, ist der Wiederbeschaffungs- oder der 
Herstellungspreis, maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erziel-
baren Verkaufspreis der Handelsprodukte. 

d) Der Versicherungswert des Tierbestandes ist der 
Wiederbeschaffungswert (Zukaufspreis) für Tiere.

e) Der Versicherungswert von Wertpapieren ist
aa) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere 

Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung 
aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik 
Deutschland;

bb) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
cc) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

3. Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

4. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte 
Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Nr. 1 und 2 
entsprechen soll. 

b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart
worden, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-
rungssumme für die versicherte Sache für die Dauer
des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen 
Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung zur 
Anwendung kommen. 

§ 8 Umfang der Entschädigung

1. Entschädigungsberechnung

Der Versicherer ersetzt

a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles 
abhanden gekommenen Sachen den Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles 
zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstan-
denen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden 
Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.
Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die 
Reparatur der Versicherungswert der Sache gegenüber 
dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erhöht wird.

Restwerte werden angerechnet. 

Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben,
sofern nichts anderes vereinbart ist, sowohl für die
Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten
Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt.

Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur,
soweit dies besonders vereinbart ist; dies gilt nicht für die
Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung
und Minderung des Schadens sowie für die Bestimmungen
über die Kosten der Ermittlung und Feststellung des
Schadens.

Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädigung
nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

2. Neuwertschaden

Ist die Entschädigung zum gleitenden Neuwert oder Neuwert
vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der
Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt
(Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er
innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des
Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die
Entschädigung verwenden wird, um 

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der 
bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederher-
stellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich 
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oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, 
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird;

b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden 
gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neu-
wertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger 
Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung
gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen können 
Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren 
Betriebszweck derselbe ist. 

c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wieder-
herzustellen.

3. Zeitwertschaden

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandenge-
kommenen Sachen gemäß den Bestimmungen über den
Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen
werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt,
um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegen-
über dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles erhöht würde. 

4. Unterversicherung

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles, so besteht Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung 
nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme 
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungs-
formel gekürzt: 

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungs-
wert.

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position 
versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so 
werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der 
davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge 
berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten 
Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die 
Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 
Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen 
nach Nr. 7 sind im Anschluss von a) und b) anzuwenden. 

d) In der gleitenden Neuwertversicherung gilt die Versiche-
rungssumme 1914, als ausreichend vereinbart, wenn

aa) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten 
Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt 
wird;

bb) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neuwert in 
Preisen eines anderen Jahres zutreffend angibt und 
der Versicherer diesen Betrag auf seine Verantwort-
ung umrechnet;

cc) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe,
Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend 
beantwortet und der Versicherer hiernach die 
Versicherungssumme umrechnet.

Wird die nach aa) bis cc) ermittelte Versicherungssumme
1914 vereinbart, nimmt der Versicherer keinen Abzug 
wegen Unterversicherung vor (unterversicherunsverzicht).

Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht, wenn nachträg-
lich Wert steigernde bauliche Maßnahmen durchgeführt 
wurden.

5. Versicherung auf Erstes Risiko

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko
vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen
Positionen nicht berücksichtigt. 

6. Selbstbeteiligung

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die verein-
barte Selbstbeteiligung gekürzt.

7. Entschädigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten 
Entschädigungsgrenze;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

8. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der
Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die
Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache
mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis 
geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung sichergestellt hat

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungs-
vorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungs- 
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis 
geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom
Versicherer nach 1 b) oder 1c) geleisteten Entschädigung
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird - seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen;
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b) der über den Zeitwertschaden nach Nr. 1b) oder den 
gemeinen Wert nach Nr. 1c)   hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; soweit nicht 
aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu
zahlen ist;

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und Nr. 3 b)
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des 
Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Real-
gläubigern nicht erfolgte.

§ 10 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be- 
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern,
den zweiten Sachverständigen zu benennen.

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; 
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder
Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen.

Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren
nachdem Versicherungsvertrag in Frage kommenden 
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entschei-
det über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder
wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des
Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungs-
nehmer:

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren;

b) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B.
Betriebsferien) eine genügend häufige Kontrolle des 
Betriebes sicherzustellen;

c) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und 
Programmen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des 
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit
den Originalen zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen können;

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies besonders 
vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so auf
zubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich
nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört 
oder beschädigt werden oder abhanden kommen können.
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Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden 
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen 
insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt. 

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

e) bestehende Brandwände und feuerbeständige Decken 
nicht in ihrem Feuerwiderstand, z.B. durch teilweises 
Abtragen, Einbau brennbarer Teile oder Durchbrüche, zu 
verändern. Öffnungen in Brandwänden sind entsprech-
end der Landesbauordnung mit selbstschließenden, 
feuerbeständigen Türen zu schützen. Das Offenhalten von
Feuerschutztüren z. B. durch Holzkeile oder Festbinden 
ist nicht erlaubt; 

f) außer den behördlich vorgeschriebenen Feuerlöschern, 
z.B. für Heizungsanlagen, mindestens einen weiteren 
Feuerlöscher in den Betriebsgebäuden vorzusehen. 
Die Feuerlöscher sind regelmäßig, mindestens alle zwei 
Jahre, durch einen Sachkundigen zu warten; 

g) Auftauarbeiten nur unter ständiger Aufsicht vorzunehmen.
Bei Auftauarbeiten mit Hilfe von Strahlern sind die vom 
Hersteller vorgeschriebenen Mindestabstände zu brenn-
baren Materialien und Gegenständen einzuhalten. 
Unzulässig sind Auftauarbeiten mit Hilfe von offenen 
Feuer und elektrischem Strom; 

h) elektrische Anlagen nach den anerkannten Regeln der 
Elektrotechnik zu errichten und zu betreiben. Hierzu sind 
insbesondere die Bestimmungen des Verbandes deut-
scher Elektrotechniker (VDE) zu berücksichtigen. 
Elektrotechnische Anlagen dürfen nur von Elektrofach-
kräften errichtet oder geändert werden. Es sind nur
Geräte einzusetzen, die für den vorgesehenen Zweck
geeignet sind. Sie müssen sowohl den zu erwartenden
Ansprüchen als auch den äußeren Einflüssen am 
Verwendungsort genügen; 

i) getrocknete Ernteerzeugnisse ordnungsgemäß einzula-
gern und ständig auf Selbstentzündung hin zu überprü-
fen. Bei einer Temperatur von über 60 Grad im Lagergut 
ist unverzüglich die Feuerwehr zu benachrichtigen. Bei 
der Lagerung von Heu und Stroh im Freien ist mindestens
ein Abstand von 50 m zu Gebäuden mit brennbaren 
Umfassungswänden oder weicher Dachung; 25 m zu
sonstigen Gebäuden, öffentlichen Wegen und Plätzen 
einzuhalten. 

Die Lagerung außen an Gebäuden und unter Vordächern
ist unzulässig; 

j) Feuerungsstätten einschließlich der Rauch- und Abgas-
rohre, Heiz- und Wärmegeräte sowie Trocknungsanlagen 
in einem Abstand von mindestens 2 m von brennbaren 
Materialien und Gegenständen freizuhalten. Bei 
Trocknungsanlagen muss bei Ausfall des Gebläses und 
bei übermäßiger Erwärmung der durchstreifenden Luft die
Wärmezufuhr technisch selbständig unterbrochen 
werden. 

Behelfsmäßige Feuerungsstätten sind unzulässig. Leicht 
entflammbare Flüssigkeiten, wie z. B. Benzin, Spiritus 
oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungsmaterial ver-
wendet werden. Heiße Asche ist in nicht brennbaren
doppelwandigen Blechbehältern mit selbstschließendem
Deckel zu lagern;

k) Wärmestrahler zur Tierzucht und -haltung , soweit nach 
Herstellerangaben keine größeren Abstände erforderlich 
sind, mit mindestens 0,5 m Abstand zu brennbaren 
Materialien und zu Tieren anzubringen;

l) bei Einstellung landwirtschaftlicher Arbeitsmaschinen 
(z.B. Schlepper, selbst fahrende Erntemaschinen) in
anderen Räumen als Garagen einen Abstand von
mindestens 2 m zu leicht entzündlichen Materialien
einzuhalten. Es ist sicherzustellen, dass Kraftstoffe oder 
Öle nicht auslaufen;

m) Löt-, Schweiß-, Schleif- und Trennschleifarbeiten nur von
Personen ausführen zu lassen, die mit diesen Arbeiten 
vertraut sind. Die Arbeiten sind in einem geeigneten Raum
durchzuführen. Ist dies nicht möglich, so sind Maß-
nahmen zu treffen, die eine Brandentstehung oder 
Brandausbreitung verhindern;

n) in landwirtschaftlichen Betriebsräumen und in deren Nähe
das Rauchen und den Umgang mit offenem Licht und 
Feuer zu unterlassen. Das gilt auch für Heu- und Stroh- 
lager im Freien.

In Räumen mit Publikumsverkehr ist durch entsprech-
ende Schilder auf dieses Verbot hinzuweisen.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannt
Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 12 Besondere Gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B
§ 9 Nr. 1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der
Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewi-
chen wird, Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt 
werden oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil 
des Gebäudes nicht genutzt wird.

§ 13 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniser-
langung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzei-
gen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle
Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung
stellt. 

Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung
zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die
Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der 
Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von 
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Auffor-
derung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem 
Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer
über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so 
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
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einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht 
bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im 
Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbie-
tend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der 
Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher 
der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann
der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße
Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann ver-
langen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr.
2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den
Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen
zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapiere 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen
Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurücker-
langt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die
Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fäl-
liger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust ent-
standen ist.

§ 14 Veräußerung der versicherten Sachen 

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des
Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die
während der Dauer seines Eigentums aus dem
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und
Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

2. Kündigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt
wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der
Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder
Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 15 Prämie in der gleitenden Neuwertversicherung
und deren Anpassung

1. Berechnung der Prämie 

Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die
Versicherungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte
Prämiensatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a). Die
jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch
Multiplikation der vereinbarten Grundprämie 1914
(Versicherungssumme 1914 multipliziert mit dem
Prämiensatz) mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung der Prämie

a) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung
des Versicherungsschutzes gemäß der Erhöhung oder
Verminderung des Anpassungsfaktors.

b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils
zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr
beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem
Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai
des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für
Wohngebäude und der für den Monat April des Vorjahres
veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verän-
dert haben. Beide Indizes gibt das Statistische
Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung wird die
Änderung des Baupreisindexes  zu 80 Prozent und die
des Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksichtigt. Bei
dieser Berechnung wird jeweils auf zwei Stellen nach dem
Komma gerundet. 

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem
Komma errechnet und gerundet.

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma
eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet,
sonst abgerundet.

c) Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung der Prämie
innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über
die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist,
durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird
die Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann
als Neuwertversicherung in Kraft, und zwar zur bisherigen
Prämie und mit einer Versicherungssumme, die sich aus
der Versicherungssumme 1914 multipliziert mit 1/100 des
Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des
Vorjahres galt. 

In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungs-
verzicht nicht mehr. Das Recht des Versicherungsneh-
mers auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen
erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.
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